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1109/21) konnte nicht mehr berücksichtigt werden.
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zu verfolgen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Ebenso danke ich meinem Zweitgutachter, Prof. Dr. Wolfhard Kohte, für seine 
konstruktive Kritik und seine kenntnisreichen Anmerkungen, die ich gerne aufge
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Ein herzlicher Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Kol
loquiums, deren Rückmeldungen mir neue Perspektiven eröffnet und im Schreib
prozess geholfen haben: Lisa Behr, Clemens Dahlke, Jonas Deyda, Sophie Doh
men, Aidan Harker, Dr. Kyra Klocke, Michael Spaeth, Jaqueline Stein, Lucas 
Wißmeyer und Jula Zenetti.

Darüber hinaus war der Austausch mit Expertinnen und Experten aus anderen 
Disziplinen und der gewerkschaftlichen Praxis äußerst bereichernd und hat meinen 
Blick auf das Thema erweitert. Dafür danke ich Rudolf Buschmann, Dr. Wolfgang 
Hien, Dr. Anna Horstmann, Stefan Soost sowie Prof. Dr. Hannes Zacher, Dr. Martin 
Zeschke und dem arbeitspsychologischen Kolloquium der Universität Leipzig.

Der Hans-Böckler-Stiftung danke ich für die großzügige Unterstützung mit 
einem Stipendium, welches die Erstellung der Arbeit erst ermöglicht hat. Prof. Dr. 
Olaf Deinert danke ich für die immer unterstützende und hilfreiche Begleitung als 
Vertrauensdozent der Stiftung. Die Drucklegung wurde durch einen Zuschuss der 
Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung ermöglicht, für den ich mich ebenfalls 
bedanken möchte.



Nicht zuletzt danke ich Prof. Dr. Burkhard Boemke und meinen Kolleginnen und 
Kollegen an seinem Lehrstuhl für die gute Zusammenarbeit und das inspirierende 
Umfeld. Stellvertretend möchte ich mich bei Clara-Maria Buchstaller, Thilo Haase 
und Oskar Stoll bedanken für die Gespräche über das Thema ebenso wie für die 
Zerstreuung während der Pausen.

Danken möchte ich zudem noch Clarissa Ahmed, Pascal Annerfelt, Johannes 
Höller, Tom Lueken und Dr. Theresa Tschenker für den wertvollen Austausch. Ihre 
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„Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht. 

Und man sieht nur die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht.“

Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper

1. Kapitel

Einleitung

Die vorliegende Untersuchung berührt Grundfragen des Arbeitsrechts und ist von 
hoher Aktualität. Der Satz mag zunächst verwundern: Ist Nachtarbeit nicht ein Thema 
längst vergangener Debatten über die Humanisierung der Industriearbeit? Und wurde 
bei ihrer Regelung im Arbeitszeitgesetz 1994 nicht ein Kompromiss gefunden, der die 
widerstreitenden Interessen der Betroffenen berücksichtigt und allseits akzeptiert ist? 
Diese Regelungen wirken sich in der Praxis vor allem so aus, dass Nachtarbeitnehmer 
für ihre Arbeitsleistung mehr Geld erhalten, nämlich Zuschläge. Nachtarbeit ist al
lerdings für jeden Menschen schädlich, so das BVerfG im Jahr 1992.1 Die Gesundheit 
und das Sozialleben der betroffenen Arbeitnehmer gefährdet sie ganz erheblich (siehe 
sogleich A. II. und ausführlich 4. Kapitel D. II.– IV.).

Aus dieser Regelungsform ergeben sich deshalb Grundfragen unserer Sozial- 
und Wirtschaftsordnung, die weit über das konkrete Beispiel hinausweisen: Können 
erhebliche Gesundheitsgefährdungen und soziale Einschränkungen in Geld aufge
wogen werden? Dürfen sie in einem von Ungleichheit geprägten Vertragsverhältnis 
kommerzialisiert werden? Darf der Staat die Aushandlung derart wichtiger Fragen 
der Selbstregulierung der wirtschaftlichen Sphäre überlassen oder muss er effektive 
und zwingende Vorgaben zum Mindestschutz machen? Welche Rolle kommt dabei 
den Tarifparteien, insbesondere den Gewerkschaften zu?

Betrachtet man die Thematik der Nachtarbeit genauer, geht es also um ganz 
grundlegende Themen. An ihrem Beispiel ist zu untersuchen, ob der Staat unter 
Umständen in freiwillig geschlosse Verträge eingreifen muss, um eine Partei zu 
schützen oder ob dies im Gegenteil gerade die Vertragsfreiheit verletzt. Dahinter 
stehen Fragen nach dem Verhältnis von Privatrecht und Verfassungsrecht und 
letztendlich nach dem Staatsverständnis. Darf der moderne Staat des Grundgesetzes 
akzeptieren, dass Grundrechte „abgekauft“ werden oder unterscheidet er sich vom 
liberalen Nachtwächterstaat des 19. Jahrhunderts nicht gerade durch eine Skepsis 
gegenüber schrankenloser Vertragsfreiheit? Denn rechtliche Gleichheit führt unter 
den Bedingungen tatsächlicher Ungleichheit nicht automatisch zu gerechten Er
gebnissen. Das ist der Grundgedanke des Arbeitsrechts, das in erster Linie Arbeit

1 BVerfG 28. 1.1992 – 1 BvR 1025/84, 1 BvL 16/83, 1 BvL 10/91, E 85, 191, 208.



nehmerschutzrecht ist und gilt erst Recht dort, wo höchstrangige Rechtsgüter zum 
Tauschobjekt gemacht werden. Es ist daher kein Zufall, dass das Bundesverfas
sungsgericht ausgerechnet in der Entscheidung zur Nachtarbeit die grundrechtli
chen Schutzpflichten erstmals im Arbeitsrecht zur Geltung gebracht hat. Es hat 
dabei den Gesetzgeber ausdrücklich in die Pflicht genommen, gesetzliche Schutz
regelungen zu erlassen, weil privautautonom kein hinreichender Schutz zu erwarten 
sei. Diese Regelungen müssen aber selbstverständlich entgegenstehende Grund
rechte des Arbeitgebers achten. An der Materie entfalten sich daher ganz grund
sätzliche Probleme zum Zusammenhang von Grundrechten und Privatrecht,2 zum 
Verhältnis von Grundgesetz und Privatautonomie im Arbeitsrecht3 und zum Rege
lungsspielraum im Schuldvertragsrecht,4 der dem demokratisch gewählten Gesetz
geber verbleibt.

In der Folge der Entscheidung des BVerfG wurde im Jahr 1994 das ArbZG 
erlassen. Zuvor war der Gesetzgeber in Westdeutschland jahrzehntelang untätig 
geblieben. Nachtarbeit war deshalb, abgesehen von ihrem frauendiskriminierenden 
Verbot für Arbeiterinnen, gesetzlich nicht beschränkt und stattdessen ein wichtiger 
Regelungsgegenstand in Tarifverträgen geworden. Letzteres ist bis heute so ge
blieben. Auch daraus folgen ganz grundlegende Probleme des Arbeitsrechts, etwa 
zum Spannungsfeld von Tarifautonomie und grundrechtlichen Schutzpflichten:5

Wenn der Staat verpflichtet ist, die Nachtarbeit zu regeln, die Tarifparteien diese 
Materie aber bereits geregelt haben, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die 
unterschiedlichen Normen zueinanderstehen. Dies gilt insbesondere, weil sich die 
Tarifparteien darauf berufen können, dass ihnen Art. 9 Abs. 3 GG ihre Autonomie 
bei der Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen garan
tiert. Klärungsbedürftig ist daher, ob der Gesetzgeber den Tarifparteien Freiräume 
zugestehen darf oder sogar muss, die ihm selbst nicht offenstünden.

Schließlich ist Nachtarbeit seit der ersten ArbZ-RL aus dem Jahr 19936 auch ein 
wichtiger Gegenstand des Unionsrechts. Die EU macht den Mitgliedstaaten detail
lierte Vorgaben für ihre Regelungen zur Nachtarbeit. Diese sind mittlerweile durch 
die europäischen Grundrechte auch primärrechtlich überformt. Hier schließen sich 
weitere Grundsatzfragen an, etwa nach einer Schutzpflichtendimension der Uni
onsgrundrechte7 und der Wirkung von Unionsrecht unter Privaten im Arbeitsrecht.8
Außerdem, welcher Handlungsspielraum den Mitgliedstaaten zusteht, wenn eine 

2 Dazu Canaris, AcP 1984, 201 ff.; Canaris, Grundrechte und Privatrecht.
3 Dazu Dieterich, RdA 1995, 129 ff.
4 Dazu Zöllner, AcP 1996, 1 ff.
5 Dazu Ulber, Tarifdispositives Gesetzesrecht im Spannungsfeld von Tarifautonomie und 

grundrechtlichen Schutzpflichten.
6 Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der 

Arbeitszeitgestaltung, ABl. EG L 307, S. 18 (im Folgenden: erste ArbZ-RL).
7 Dazu Suerbaum, EuR 2003, 390 ff.
8 Dazu Wank, RdA 2020, 1 ff.
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Materie unionsrechtlich geregelt ist und wie das Unionsrecht dazu steht, wenn der 
Gesetzgeber den Tarifparteien Möglichkeiten eröffnet, von Umsetzungsgesetzen 
abzuweichen.

Wie stehen diese unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben im Verhältnis zuein
ander? Und welche Rolle verbleibt dem Gesetzgeber: Befindet er sich „in der 
Klemme“9 zwischen den verschiedenen Anforderungen, droht der „Jurisdiktions
staat“10? Oder verbleibt der Legislative dennoch ein Spielraum bei der Gewichtung 
der unterschiedlichen Interessen, über dessen Ausfüllung demokratisch gestritten 
werden kann?

Diesen Fragen wird in der Untersuchung nachgegangen. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Norm des § 6 Abs. 5 ArbZG: Soweit keine tarifvertraglichen Aus
gleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die 
während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter 
freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende 
Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren. Es ist verblüffend, wie viele Grundsatzprobleme 
diese Norm, die aus einem einzigen Satz besteht, aufwirft. Alle skizzierten Fragen 
aus dem Verfassungs- und Unionsrecht sowie zum Verhältnis von Gesetzesrecht 
und Tarifautonomie kreuzen sich in dieser einen Vorschrift und führen zu einem 
höchst komplexen Zusammenspiel, dem das Gesetz gerecht werden muss. Sie sollen 
in der Arbeit abgeschichtet und bearbeitet werden.

In diesem Kapitel wird aber zunächst genauer erklärt, was die Problematik bei 
der Nachtarbeit und ihrer aktuellen Regelung ist. Dafür wird zunächst auf die Ak
tualität des Themas eingegangen (A. I.) und es werden die Folgen der Nachtarbeit 
(A. II.) sowie die Vorgaben für den Schutz bei Nachtarbeit aus dem Verfassungs- 
und Unionsrecht dargestellt (A. III.). Danach wird § 6 Abs. 5 ArbZG als Zentral
norm des gesetzlichen Regelungskonzepts in der Auslegung durch die herrschende 
Meinung erläutert und begründet, weshalb Zweifel daran bestehen, dass die Norm 
den höherrangigen Vorgaben genügt (A. IV.). Abschließend werden die These und 
die sich ergebenden, zentralen Fragen der Untersuchung genannt (A. V.) Die Ein
leitung endet mit einem Überblick über die Kapitel der Untersuchung (B.) und 
einem Hinweis zur verwendeten Sprache (C.).

A. Problemstellung und These

I. Nachtarbeit: Kein aktuelles Thema?

Nachtarbeit ist alles andere als ein Thema der Vergangenheit. An ihr zeigen sich 
stellvertretend allgemeine Trends, die unsere heutige Arbeitswelt prägen. Flexibi

9 In Anlehnung an den Titel des Beitrags von Hain, DVBl 1993, 982 ff.
10 Böckenförde, Der Staat 1990, 1, 29.
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